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Brandstifter schädigen unsere Wirtschaft
Von Heinrich R e u t e r ,  Hauptreferent im Ministerium der Justiz

Am 28: März 1950 fand im Ministerium der Justiz der 
Deutschen Demokratischen Republik eine Arbeitstagung 
statt, die sich mit der Auswertung der Tätigkeit der 
Justiz in Brandsachen im zweiten Halbjahr 1949 befaßte. 
Außer Vertretern des Ministeriums der Justiz, an ihrer 
Spitze der Minister, waren anwesend: der Generalstaats
anwalt der Deutschen Demokratischen Republik, der 
Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Berlin, die 
Generalstaatsanwälte der Länder, die Leiter der Kon- 
trollabteilungen der Justizministerien der Länder sowie 
Vertreter des Ministeriums des Innern, Hauptverwaltung 
Volkspolizei, darunter auch der Hauptabteilung Feuer
wehr, und Vertreter der Zentralen Kommission für staat
liche Kontrolle. Der Referent der Tagung, R e u t e r ,  
behandelte in seinem Referat namentlich folgende 
Fragen:

Das Ansteigen der Brandstiftungen im Gebiete der 
Deutschen Demokratischen Republik um 31% im ersten 
Halbjahr 1949 gegenüber dem zweiten Halbjahr 1948 
und um weitere 22% im zweiten Halbjahr 1949 machte 
es notwendig, die Arbeit der Justizorgane zur Abwehr 
der durch die Brandstiftung entstandenen erheblichen 
Gefährdung der Volkswirtschaft kritisch zu über
prüfen. Dabei war insbesondere festzustellen, in 
welchen Täterkreisen die Brandverursacher zu suchen 
sind, welche Brandobjekte besonders betroffen wer
den und welche Brandursachen zur Entstehung der 
Brände führen. Weiterhin war zu untersuchen, aus 
welchem Grunde ein Teil der im Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik begangenen Sabotagehand
lungen, auf die ausdrücklich in dem Beschluß der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Abwehr gegen Sabotage vom 26. Januar 1950 
hingewiesen worden war, nicht als solche bestraft 
worden sind. Auf Grund dieser Überprüfung war fest
zustellen, durch welche Maßnahmen die Arbeit der 
Justiz auf diesem Gebiet verbessert werden kann.

Das Ansteigen der Brandsachen führte zunächst zu 
einem höheren Arbeitsanfall bei den Staatsanwalt
schaften. Obwohl diese infolge des Rückganges der 
allgemeinen Kriminalität erheblich entlastet worden 
waren, gelang es ihnen nicht, diesen erhöhten Arbeits
anfall zu bewältigen. Vielmehr blieben im 2. Halbjahr 
1949 42% mehr Brandsachen unerledigt als im 1. Halb
jahr 1949.

Bei den erledigten Sachen zeigt sich das auffällige 
Ergebnis, daß der Anteil der Einstellungen 72,8% be
trägt und damit den entsprechenden Anteil bei der 
allgemeinen Kriminalität (57,2%) wesentlich über
steigt. Hierfür sind hauptsächlich zwei Gründe maß
gebend. Einmal ist zu berücksichtigen, daß es sich bei 
zahlreichen Anzeigen, die bei der Staatsanwaltschaft 
als Anzeigen wegen Brandstiftung eingehern, nicht um 
Brandstiftungen handelt, weil entweder der Brand 
auf andere Ursachen als die Tat eines Menschen zu
rückzuführen ist (z. B. Blitzschlag) oder aber der Tat
bestand einer Brandstiftung nicht erfüllt ist, obwohl 
die Tat eines Menschen als Ursache festgestellt wurde 
(z. B. fahrlässige Sachbeschädigung).

Zum anderen bringt es der Tatbestand der Brand
stiftung, bei denen der Brand oft zusammen mit dem 
Brandobjekt auch den Brandherd vernichtet, mit sich, 
daß die Ermittlung der Brandursachen besonders 
schwierig ist. Das gilt besonders für die vorsätzlich be
gangenen Brandstiftungen und noch mehr, wenn sie in 
Sabotageabsicht begangen werden, weil diese unter 
raffinierter Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten 
ausgeführt werden. Eine Aufdeckung solcher Brand
ursachen ist überhaupt nur durch ganz erfahrene Sach
verständige möglich. Solche Sachverständige gibt es 
aber nicht viel. Es wird notwendig sein, durch Sonder
kurse und Spezialschulungen diesen Mangel an Sach
verständigen zu beseitigen.

Für die Staatsanwaltschaft ergibt sich die Aufgabe, 
gemeinsam mit den anderen Ermittlungsorganen die 
Ermittlungsarbeit zu verbessern und die kriminalisti
sche Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu fördern.

Die Überprüfung aller im 2. Halbjahr 1949 ergan
genen Urteile in Brandsachen einschl. der Strafbefehle 
macht folgende Hinweise für die Praxis der Gerichte 
erforderlich.

1. Untersucht man die Brandobjekte und Brand
ursachen, so zeigt sich folgendes Bild:

Brandobjekte in den einzelnen Fällen waren zu 28.% 
landwirtschaftliche Gebäude, zu 17% Wälder, zu 16% 
städtische Wohngebäude, zu 12% industrielle An
lagen, zu 3% Warenlager und zu 2% Früchte auf dem 
Felde neben anderen Objekten. Als Brandursachen er
gaben sich zu 23% der leichtfertige Umgang mit offe
nem Feuer, zu 15% Mängel an Feuerungsanlagen sowie 
Nichtbeaufsichtigung solcher Anlagen, zu 12% fahr
lässiger Umgang mit elektrischen Geräten und An
lagen, zu ebenfalls 12% das Anlegen von Feuerstellen 
im Walde, zu 6% Nichtbeachtung von Ernteschutzvor
schriften und zu 8% unvorsichtiger Umgang mit Kraft
fahrzeugen. In 12% aller Fälle wurde diie Brandursache 
nicht aufgeklärt. Diese Zahlen über die Brandobjekte 
und Brandursachen lassen deutlich erkennen, wo eine 
wirkungsvolle Verbesserung der Arbeit der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften in Brandsachen anzu
setzen hat.

2. Da die Urteile häufig Fehler bei der Anwendung 
der in Frage kommenden gesetzlichen Bestimmungen 
enthalten, erscheint es erforderlich, einmal festzustellen, 
welche Strafbestimmungen überhaupt in Betracht 
kommen.

Aus dem Strafgesetzbuch soll zunächst auf die 
Ziffern 5 und 6 des § 368 StGB hingewiesen werden, 
die aber mehr feuerpolizeilicher Natur und durch 
spätere Bestimmungen z T. überholt sind. Hierzu ge
hören insbesondere die Tatbestände des § 310 a StGB, 
die feuergefährdete Betriebe sowie Anlagen und Be
triebe der Land- und Ernährungswirtschaft, ferner 
Waid-, Heide-, Moorflächen sowie Felder mit Getreide, 
Heu oder Stroh unter strafrechtlichen Schutz stellen. 
Ergänzend ist zu verweisen auf die Bestimmung der 
Verordnung vom 25. Juni 1938 zum Schutze der 
Wälder, Moore und Heiden gegen Brände. Während 
bei dieser schon die allgemeine Gefährdung unter 
Strafe gestellt ist, muß nach § 310 a StGB eine konkrete 
Brandgefahr vorliegen.

Diesen Gefährdungsdelikten stehen die Bestimmungen 
der §§ 306 bis 309 StGB gegenüber, die nur zur An
wendung gelangen können, wenn ein Brand entstanden 
ist. Eine Bestrafung wegen Brandgefährdung scheidet 
dann aus, wenn das Verhalten des Täters zur Ent
stehung eines Brandes geführt hat, und somit eine 
Bestrafung wegen Brandstiftung möglich ist.

Durch § 308 StGB sind Räumlichkeiten (im weiteren 
Sinne) geschützt, die zum Aufenthalt von Menschen 
dienen. Der Schutz des § 308 StGB erstreckt sich auf 
andere Gegenstände, und zwar auf Gebäude, Schiffe, 
Hütten, Bergwerke, Warenvorräte auf öffentl.chen 
Plätzen, Vorräte landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bau
oder Brennmaterialien, Früchte auf dem Felde, Wal
dungen und Torfmoore. Voraussetzung für die Be
strafung nach § 308 StGB ist jedoch im Gegensatz zu 
§ 306 StGB, nach dem die Bestrafung ohne Rücksicht 
auf das Eigentum erfolgt, daß die geschützten Gegen
stände entweder fremdes Eigentum oder, ihrer Be
schaffenheit und Lage nach, geeignet sind, „das 
Feuer den durch § 306 StGB geschützten Gegen
ständen oder einem der in § 308 StGB geschützten 
fremden Gegenständen mitzuteilen“. Der liberalistische 
Gedanke, daß der Eigentümer mit seinem Eigentum 
nach Belieben verfahren kann, beherrscht auch hier 
das Strafrecht, so daß nach diesen Bestimmungen 
eine Bestrafung z. B. dann nicht möglich wäre, wenn 
ein Bauer sein Getreide verbrennt. Heute hat in 
solchen Fällen eine Bestrafung nach anderen Be
stimmungen zu erfolgen.

Bei einer Verurteilung nach § 309 StGB (fahrlässige 
Brandstiftung) muß darauf geachtet werden, daß es 
sich in § 309 StGB nicht um eine selbständige Straf
bestimmung handelt, daß vielmehr in dem Urteil auf 
die Grundtatbestände der §§ 306—308 StGB Bezug 
genommen werden muß.

Besondere Beachtung in der Rechtsprechung 1st auch 
der tätigen Reue (§ 310 StGB) zuzuwenden. Es genügt 
nicht, daß der Brand noch nicht entdeckt war, und 
daß der Täter ihn — sei es auch mit Unterstützung
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